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STADT TANGERMÜNDE
Bürgermeister

Beschlussvorlage BV 0574-22
öffentlich

Datum:
Amt:

26.04.2022
Amt für Öffentliche
Ordnung, Kultur und
Soziales

Betreff
Friedhofssatzung der Stadt Tangermünde

Beratungsfolge Sitzungstermin
Ortschaftsrat Buch 09.05.2022
Ausschuss für Soziales, Bildung,
Kultur und Sport

10.05.2022

Hauptausschuss 11.05.2022
Stadtrat 25.05.2022

Beschlussvorschlag
Der Stadtrat beschließt die Friedhofssatzung der Stadt Tangermünde.

Pyrdok

Beratungsergebnis

Gremium:

Sitzung am: TOP:

Beschlussvorschlag wurde
angenommen:

Beschlussvorschlag wurde
abgelehnt:

Einstimmig Stimmenmehrheit Ja Nein Enthaltung

Beschluss-Nummer:

Anlagen
Begründung
Entwurf Friedhofssatzung
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Begründung zur Beschlussvorlage BV 0574-22
Friedhofssatzung der Stadt Tangermünde

Die bestehende Friedhofssatzung stammt aus dem Jahr 2003 und wurde mit den
Änderungssatzungen aus den Jahren 2009 und 2016 jeweils aktualisiert.
Die jetzt anstehende erneute Überarbeitung würde zu einer 3. Änderungssatzung führen und die
Übersichtlichkeit nicht mehr gewährleisten. Aus diesem Grund wurde hierauf verzichtet und eine
Neufassung erarbeitet.

Im Zuge der überörtlichen Prüfung des Landkreises Stendal wurde angeregt, die Regelungen zu
den Nutzungsrechten für Wahlgrabstätten, ihrer Verlängerung und ihres Wiedererwerbs zu
überprüfen.
Im Ergebnis dieser Überprüfung ist eine entsprechende Anpassung erfolgt.

Des Weiteren wurden die Regelungen zu den Gemeinschaftsanlagen mit Grabplatte konkretisiert.
Zum einen wurden die Hinweise auf den Blumenschmuck, zum anderen die Anforderungen an die
Liegesteine aus den bisherigen Informationsblättern in den Satzungstext übernommen.

Im vorliegenden Entwurf wurden die neuen Regelungen farblich markiert.

Fengler
Sachgebietsleiterin Spezielle Gefahrenabwehr


